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Allgemeinverfügung des Landkreises Leer zur Um-
setzung der Meldungen der Einrichtungen und Un-
ternehmen nach § 20 IfSG – Masernschutzgesetz-

an das Gesundheitsamt des Landkreises Leer

Der Landkreis Leer erlässt gemäß § 16 Absatz 1 Satz 1
Infektionsschutzgesetz (IfSG)1 i. V. m. § 3 Absatz 1 Num-
mer 1 Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen
Gesundheitsdienst (NGöGD)2 zur Umsetzung des § 20
IfSG folgende Allgemeinverfügung:

1. Die Einrichtungen und Unternehmen nach § 20
Abs. 8 IfSG sind verpflichtet, an das Gesund-
heitsamt des Landkreises Leer eine Benachrich-
tigung über Personen nach § 20 Absatz 9 IfSG
über das digitale Meldeportal www.mebi-nie-
dersachsen.de durchzuführen, sofern sich deren
Betriebsstätte bzw. Betriebsstätten im Bezirk
des Gesundheitsamtes des Landkreis Leer befin-
den. Die Meldung kann nachträglich bearbeitet
und auch seitens der Einrichtung bzw. des Un-
ternehmens in Zusammenhang mit einer kurzen
Stellungnahme für erledigt erklärt werden. Eine
Meldung per E-Mail ist nicht möglich.

2. Die Meldungen nach Nummer 1 können ab dem
01.08.2022, 00:00 Uhr vorgenommen werden.
Die Meldung hat unverzüglich nach § 20 Abs. 9
zu erfolgen. „Unverzüglich“ bedeutet ohne
schuldhafte Verzögerung seitens der Einrich-
tung. Wenn an Schulen und in Kindertagesein-
richtungen sowie Kindertagespflegestellen die
Nachweise nicht vor Beginn der Sommerferien
/ Schließzeiten 2022 angefordert wurden, müs-
sen die Vorlage und Kontrolle der Nachweise
und die Meldung an das Gesundheitsamt un-
verzüglich nach Ferienende/ Ende der Schließ-
zeiten nachgeholt werden.

3. Die Einrichtungen und Unternehmen nach § 20
Abs. 8 IfSG sind verpflichtet, Änderungen an
bereits erfolgten Meldungen vorzunehmen,
wenn ihnen Kenntnisse vorliegen, die sich auf
das Verfahren beim Gesundheitsamt auswirken
können.

1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) v. 20.07.2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28.06.2022 (BGBl. I S.
938).
2 Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
(NGöGD) vom 24.03.2006 (Nds. GVBl. S. 178), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 23.02.2022 (Nds. GVBl. S. 134). 2

³ Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) v. 21.01.1960 in der Fassung
der Bekanntmachung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.10.2021 (BGBl. I S. 4650).
4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) v. 23.01.2003 (BGBl. I. S.

102) zuletzt geändert durch Artikel 24 des Gesetzes vom 25.06.2021

(BGBL. I S. 2154)

4. Die sofortige Vollziehung gemäß § 80 Abs. 2
Satz 1 Nummer 4 der Verwaltungsgerichtsord-
nung (VwGO)3 wird angeordnet.

5. Diese Allgemeinverfügung tritt am 01.08.2022
in Kraft.

Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung als bekanntgegeben (§ 41 Abs. 4 S. 4
VwVfG)4.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsge-
richt Oldenburg, Schloßplatz 10, 26122 Oldenburg, er-
hoben werden.

Hinweis:
Diese Allgemeinverfügung einschließlich Begründung
kann im Gesundheitsamt des Landkreises Leer, Jahnstr.
4, 26789 Leer eingesehen werden.

Leer, den 28.07.2022

Landkreis Leer
Der Landrat

In Vertretung
Erste Kreisrätin

Jenny Daun
__________________________________________

Feststellung gem. § 5 Abs. 1 des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirt-
schaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) plant die
Herstellung eines hydraulisch abgegrenzten limnischen
Polders ohne Verbindung zur Ems im Bereich der ehe-
maligen Emsschleife Stapelmoor/Holthusen in der
Stadt Weener im Landkreis Leer (Gemarkung Weener,
Flur 15, Flurstücke 47/30, 47/7, 47/6, 47/5, 47/21,
47/22, 47/23, 23/1, 47/24 und Flur 16, Flurstücke 21/9,
21/11, 20/1, 9/6, 8/111, 8/11, 8/13, 8/15, 8/19). Ziel ist
die Schaffung ökologisch wertvoller, süßwasserge-
prägter, auentypischer Lebensräume.
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Für dieses Vorhaben ist gem. § 7 Abs. 1 i.V.m. Anlage 1
Nr. 13.18.1 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) eine allgemeine Vorprüfung zur
Feststellung der UVP-Pflicht erfolgt, um zu ermitteln,
ob für das beantragte Vorhaben eine Pflicht zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung erfor-
derlich ist.

Wesentliche Kriterien für die Prüfung des Bestehens o-
der Nichtbestehens der UVP-Pflicht sind u.a. die jewei-
ligen Schutzgüter nach der Anlage 3 des UVPG.

Die Bewertung im Rahmen der Prüfung anhand Anga-
ben des Antragsstellers, eigener Ermittlungen und der
für die zu prüfenden Genehmigungsvoraussetzungen
maßgebenden Rechtsvorschriften hat ergeben, dass
durch das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen
Umweltauswirkungen entstehen können.

Durch Geländemodellierungen innerhalb des Plange-
bietes werden zunächst geringwertige Biotoptypen be-
seitigt. Nach der Fertigstellung wird das Nieder-
schlagswasser gesammelt und der Polder der freien
Sukzession überlassen, sodass wiederum naturnahe
höherwertige Biotope entstehen werden.

Das Vorhaben liegt im Wasserschutzgebiet. Durch eine
durchgängig dichte Grundwasserüberdeckung aus Klei
in ausreichender Mächtigkeit, werden keine nachteili-
gen Auswirkungen des Vorhabens auf den Grundwas-
serhaushalt erwartet und somit die Belange für den
Trinkwasserschutz beachtet.

Im Zuge der Baumaßnahmen werden weiterhin geeig-
nete Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen umgesetzt,
so dass erhebliche Beeinträchtigungen, wie Umwelt-
verschmutzungen und Belästigungen, auszuschließen
sind.

Somit ist festzustellen, dass relevante Beeinträchti-
gungen der Schutzgüter wie u.a. Wasser, Boden, Flä-
che, Mensch, Tiere und Pflanzen ausgeschlossen bzw.
als gering bewertet werden.

Aufgrund der o.g. Ausführungen stelle ich hiermit gem.
§ 5 Abs. 1 UVPG fest, das eine Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung für das o.g. Vorhaben
nicht erforderlich ist.

Diese Feststellung wird hiermit nach § 5 Abs. 2 UVPG
öffentlich bekannt gemacht. Nach § 5 Abs. 3 UVPG ist
die Feststellung nicht selbständig anfechtbar.

Leer, den 10.08.2022

Landkreis Leer
Der Landrat

Matthias Groote
__________________________________________

Haushaltssatzung
der Stadt Borkum für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Borkum
in der Sitzung am 07.07.2022 folgende Haushaltssat-
zung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf      22.883.900,- Euro
1.2 der ordentlichen

Aufwendungen auf                    23.933.700,- Euro

1.3 der außerordentlichen Erträge                0,00 Euro
1.4 der außerordentlichen

Aufwendungen auf                         40.000,00 Euro

2. im Finanzhaushalt
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 22.274.800,- Euro

2.2 der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 25.071.000,- Euro

2.3 der Einzahlungen für
Investitionstätigkeit   2.050.600,- Euro

2.4 der Auszahlungen für
Investitionstätigkeit   5.089.300,- Euro

2.5 der Einzahlungen für
Finanzierungstätigkeit   3.038.700,- Euro

2.6 der Auszahlungen für
Finanzierungstätigkeit   1.373.900,- Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag
- der Einzahlungen des

Finanzhaushaltes 27.364.100,- Euro
- der Auszahlungen des

Finanzhaushaltes 31.534.200,- Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men (Kreditermächtigung) wird auf 3.038.700,- Euro
festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von
66.700,-- Euro veranschlagt.



Amtsblatt f. d. Landkreis Leer v. 15.08.2022/Ausgabe 15

- 198 -

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022
Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
zahlungen in Anspruch genommen werden dürfen,
wird auf 3.300.000,- Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern wer-
den für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen

Betriebe (Grundsteuer A)                         410 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)        410 v. H.

2. Gewerbesteuer                                          400 v. H.

§ 6

a) Als erheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1
NKomVG gilt ein Fehlbetrag des Ergebnis-
haushalts, der fünf Prozent des Gesamthaus-
haltsvolumens des Ergebnishaushalts im lau-
fenden Haushaltsjahr übersteigt; das Gleiche
gilt für den Finanzhaushalt entsprechend.

b) Als erheblich sind Mehraufwendungen bzw.
Mehrauszahlungen im Sinne des § 115 Abs. 2
Nr. 2 NKomVG anzusehen wenn sie im Einzel-
fall vier Prozent des Volumens der Gesamt-
aufwendungen bzw. der Gesamtauszahlun-
gen übersteigen.

c) Als erheblich im Sinne des § 8 Abs. 1
KomHKVO gelten Beiträge ab 5.000 EUR.

d) Als erheblich im Sinne von § 12 Abs. 1
KomHKVO gelten Beträge, die 100.000 EUR je
Einzelfall überschreiten.

Borkum, den 07.07.2022

Stadt Borkum
Der Bürgermeister
Jürgen Akkermann
_______________

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Jahr 2022
wird hiermit bekannt gemacht (Az. Landkreis Leer 30-
15.30-044.008).

Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG
vom 15. August 2022 bis 23. August 2022 zur Ein-
sichtnahme im Rathaus, Zimmer 14, öffentlich aus.

Borkum, den 08.08.2022

Stadt Borkum
allgemeiner Vertreter

Frank Pahl
__________________________________________

Bauleitplanung der Stadt Leer (Ostfriesland);
90. Änderung des Flächennutzungsplanes „Feuer-
wehr Nüttermoor“; Bekanntmachung gemäß § 6

BauGB

Die vom Rat der Stadt Leer am 31.03.2022 beschlos-
sene 90. Änderung des Flächennutzungsplanes „Feuer-
wehr Nüttermoor“ wurde vom Landkreis Leer mit Ver-
fügung vom 22.07.2022 (Az. III/61.2.6-0859/21-ju) ge-
mäß § 6 Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt.

Hiermit wird gemäß § 6 (5) BauGB die 90. Änderung
des Flächennutzungsplanes bekannt gemacht.
Gegenstand der 90. Änderung des Flächennutzungs-
planes ist die Schaffung der planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen zum Neubau der Feuerwache im Ortsteil
Nüttermoor.

Die 90. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Be-
gründung, Umweltbericht, Gutachten und zusammen-
fassender Erklärung liegt vom Tage der Veröffentli-
chung im Rathaus der Stadt Leer, Fachdienst 2.61 –
Stadtplanung, Rathausstraße 1, während der Dienst-
stunden zur Einsicht aus. Jedermann kann über die In-
halte der Bauleitpläne Auskunft verlangen.

Der Geltungsbereich der 90. Änderung des Flächennut-
zungsplanes „Feuerwehr Nüttermoor“ ist in dem nach-
stehenden Planausschnitt dargestellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 Abs.
1 Satz 1 bis 3 des BauGB beachtliche Verletzung der
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis der Bauleitpläne sowie nach § 214 Abs. 3
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BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb von ei-
nem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich ge-
genüber der Stadt Leer unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind.

Mit dieser Bekanntmachung wird die 90. Änderung des
Flächennutzungsplanes wirksam.

Leer, den 05.08.2022

Stadt Leer (Ostfriesland)
Der Bürgermeister
Claus-Peter Horst

__________________________________________

Bauleitplanung der Stadt Leer (Ostfriesland);
Bebauungsplan Nr. 234 „Feuerwehr Nüttermoor“;

Bekanntmachung gemäß § 10 BauGB

Der Rat der Stadt Leer hat am 31.03.2022 den Bebau-
ungsplan Nr. 234 „Feuerwehr Nüttermoor“ als Satzung
beschlossen.

Hiermit wird gemäß § 10 (3) BauGB der Bebauungsplan
Nr. 234 bekannt gemacht.

Gegenstand des Bebauungsplanes ist die Schaffung der
planungsrechtlichen Voraussetzungen zum Neubau der
Feuerwache im Ortsteil Nüttermoor.

Der Bebauungsplan Nr. 234 mit Begründung, Umwelt-
bericht, Gutachten und zusammenfassender Erklärung
liegt vom Tage der Veröffentlichung im Rathaus der
Stadt Leer, Fachdienst 2.61 – Stadtplanung, Rathaus-
straße 1, während der Dienststunden zur Einsicht aus.
Jedermann kann über die Inhalte des Bebauungsplanes
Auskunft verlangen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 234
(neuer Standort der Feuerwache (A) und ausgelagerten
Kompensationsfläche (B)) ist in dem nachstehenden
Planausschnitt dargestellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 Abs.
1 Satz 1 bis 3 des BauGB beachtliche Verletzung der
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis der Bauleitpläne sowie nach § 214 Abs. 3
BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb von ei-
nem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich ge-
genüber der Stadt Leer unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie
Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch Fest-
setzungen eines Bebauungsplanes oder seine Durch-
führung eintretenden Vermögensnachteilen sowie über
die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Ent-
schädigungsansprüche wird hingewiesen.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan
Nr. 234 in Kraft.

Leer, den 05.08.2022

Stadt Leer (Ostfriesland)
Der Bürgermeister
Claus-Peter Horst

__________________________________________

Haushaltssatzung der Stadt Weener (Ems) für das
Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Weener in
der Sitzung am 23.06.2022 folgende Haushaltssatzung
beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf        31.565.700 Euro
1.2 der ordentlichen

Aufwendungen auf                      32.326.400 Euro

1.3 der außerordentlichen Erträge auf      41.300 Euro
1.4 der außerordentlichen

Aufwendungen auf                                     0 Euro

2. im Finanzhaushalt
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit  29.300.800 Euro

2.2 der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit  29.489.300 Euro
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2.3 der Einzahlungen für
Investitionstätigkeit    1.246.100 Euro

2.4 der Auszahlungen für
Investitionstätigkeit    6.364.200 Euro

2.5 der Einzahlungen für
Finanzierungstätigkeit    6.008.300 Euro

2.6 der Auszahlungen für
Finanzierungstätigkeit    1.237.800 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:
Gesamtbetrag
- der Einzahlungen des

Finanzhaushaltes  36.555.200 Euro
- der Auszahlungen des

Finanzhaushaltes  37.091.300 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men (Kreditermächtigung) wird auf 5.118.100 Euro
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird auf 9.124.500 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022
Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
zahlungen in Anspruch genommen werden dürfen,
wird auf 4.800.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern wer-
den für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen

Betriebe (Grundsteuer A)                         370 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)        370 v. H.

2. Gewerbesteuer                                          380 v. H.

Weener, den 24.06.2022

Stadt Weener (Ems)
Der Bürgermeister

Heiko Abbas
_______________

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 119 Abs. 4 NKomVG und § 120 Abs. 2
NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den
Landkreis Leer am 10.08.2022 unter dem Aktenzeichen
- 30 - Az.: 15.32-044.008 - erteilt worden.

Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3
NKomVG vom

16.08.2022 bis einschl. 24.08.2022

im Rathaus der Stadt Weener (Zimmer 22), Osterstraße
1, 26826 Weener, während der Öffnungszeiten zur Ein-
sichtnahme öffentlich aus.

Weener, den 11.08.2022

Stadt Weener (Ems)
Der Bürgermeister

Heiko Abbas
__________________________________________

Satzung zur 3. Änderung der Hauptsatzung der Ge-
meinde Nortmoor

Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezem-
ber 2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der zurzeit gültigen Fas-
sung hat der Rat der Gemeinde Nortmoor in seiner Sit-
zung am 05.05.2022 folgende Änderung der Hauptsat-
zung beschlossen:

Artikel 1

§ 5 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:

„Satzungen und Verordnungen sowie öffentliche Be-
kanntmachungen der Gemeinde werden – soweit durch
Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt ist – im
Internet unter der Adresse www.landkreis-
leer.de/amtsblatt im elektronischen „Amtsblatt für den
Landkreis Leer“ verkündet bzw. bekannt gemacht.“

Artikel 2

Diese Änderung tritt am 01.07.2022 in Kraft.

Nortmoor, den 20.06.2022

Gemeinde Nortmoor
Der Bürgermeister, zeitgleich Gemeindedirektor

Dänekas
__________________________________________

Änderung der Satzung über die Festlegung von
Schulbezirken in der Gemeinde Rhauderfehn (Schul-

bezirkssatzung)

Aufgrund §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom
17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) in Verbindung
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mit § 63 Abs. 2 Satz 1 des Niedersächsischen Schulge-
setzes (NSchG) in der Fassung vom 3. März 1998 (Nds.
GVBl. 1998, 137) hat der Rat der Gemeinde Rhauder-
fehn in seiner Sitzung vom 30.06.2022 folgende Ände-
rung der Satzung über die Festlegung von Schulbezir-
ken in der Gemeinde Rhauderfehn (Schulbezirkssat-
zung) beschlossen:

Artikel 1

1. § 3 (Grundschule Sundermannschule) wird
um die Straßennamen „Bekassinenweg“,
„Brachvogelweg“, „Regenpfeiferweg“ und
„Zeldenrüst“ erweitert.

Artikel 2

Die Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung
in Kraft.

Rhauderfehn, den 01.07.2022

Gemeinde Rhauderfehn
Der Bürgermeister

Müller
__________________________________________

Hauptsatzung der Gemeinde Schwerinsdorf

Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezem-
ber 2010 (Nds. GVBl. S. 576) zuletzt geändert durch
Gesetz vom 23.03.2022 (Nds. GVBl. S. 191) hat der Rat
der Gemeinde Schwerinsdorf in seiner Sitzung am
05.07.2022 folgende 1. Änderung der Hauptsatzung
vom 26.02.2019 beschlossen:

Artikel 1

§ 6 erhält folgende Fassung:

§ 6
Verkündungen und Bekanntmachungen

(1) Satzungen und Verordnungen sowie öffentli-
che Bekanntmachungen der Gemeinde wer-
den im Internet unter der Adresse
https://amtsblatt.hesel.de im elektronischen
„Amtsblatt für die Samtgemeinde Hesel“ ver-
kündet.

(2) Ortsübliche und sonstige Bekanntmachungen
werden im Internet unter der Adresse
https://bekanntmachung.hesel.de veröffent-
licht.

(3) Die ortsüblichen Bekanntmachungen der Auf-
stellungsbeschlüsse gem. § 2 Abs. 1 BauGB
sowie der Auslegung von Entwürfen gem. § 3

Abs. 2 BauGB werden in der „Ostfriesen-Zei-
tung“ bekannt gemacht; sie gelten als am
Tage der Ausgabe der „Ostfriesen-Zeitung“ als
bewirkt.

Artikel 2

Die Änderung des § 6 tritt zum 01.08.2022 in Kraft.
Hesel, den 06.07.2022

Gemeinde Schwerinsdorf
Der Bürgermeister

Mathias Bontjer (Gemeindedirektor)
__________________________________________

3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ge-
meinde Uplengen vom 19.10.2012, zuletzt geändert

am 29.06.2021

Aufgrund des § 12 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom
17.12.2010, zuletzt geändert durch Gesetz vom
23.03.2022 (Nds. Gesetz- und Verordnungsblatt S.
191), hat der Rat der Gemeinde Uplengen in seiner Sit-
zung am 19.05.2022 folgende 3. Satzung zur Änderung
der Hauptsatzung vom 19.10.2012, zuletzt geändert
am 29.06.2021, beschlossen.

§ 1

Der § 6 wird durch folgende Regelung ersetzt:

§ 6
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Satzungen, Verordnungen, Genehmigungen
von Flächennutzungsplänen sowie öffentli-
che Bekanntmachungen der Gemeinde Up-
lengen werden – soweit durch Rechtsvor-
schrift nichts anderes bestimmt ist – im In-
ternet unter der Adresse www.landkreis-
leer.de/amtsblatt im elektronischen „Amts-
blatt für den Landkreis Leer“ verkündet bzw.
bekannt gemacht.

(2) Sonstige/Ortsübliche Bekanntmachungen
sind in der Ostfriesen-Zeitung – Ausgabe Leer
–zu veröffentlichen. Bekanntmachungen im
Wege der Amtshilfe werden in der Ostfriesen-
Zeitung – Ausgabe Leer – veröffentlicht, so-
weit nicht die Bekanntmachung im Aushang-
kasten zu erfolgen hat. Die Dauer des Aus-
hangs beträgt 1 Woche, sofern nichtandere
Fristen vorgeschrieben sind. Die Tage des Aus-
hangs und der Abnahme sind zu vermerken.

(3) Sind Pläne, ähnliche Unterlagen oder um-
fangreiche Texte bekanntzugeben, so ist die
Ersatzbekanntmachung durch Auslegung im
Rathaus der Gemeinde Uplengen zulässig. Auf
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die Ersatzbekanntmachung ist auch bei Be-
kanntmachungen im Wege der Amtshilfe un-
ter Angabe des Ortes und der Dauer der Aus-
legung in der Ostfriesen-Zeitung - Ausgabe
Leer – hinzuweisen. Die Dauer der Auslegung
beträgt 2 Wochen, soweit nichts anderes vor-
geschrieben ist.

§ 2

Diese Satzung tritt am 01.07.2022 in Kraft.

Uplengen, den 19.05.2022

Gemeinde Uplengen
Der Bürgermeister
Heinz Trauernicht

__________________________________________

Bauleitplanung der Gemeinde Westoverledingen;
3. Änderung des Bebauungsplan G5 “Grenzweg/

Schäferstraße/ Imkerstraße“ in der Ortschaft Groß-
wolde

Der Rat der Gemeinde Westoverledingen hat die 3. Än-
derung des Bebauungsplanes G5 am 31.03.2022 als
Satzung beschlossen.

Der Geltungsbereich des Plangebietes für den Bebau-
ungsplan G5 ist im folgenden Kartenausschnitt kennt-
lich gemacht:

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan
G5 gem. § 10 (3) BauGB in Kraft.

Der Bauleitplan mit Begründung, Umweltbericht und
der zusammenfassenden Erklärung liegt vom Tage der
Ausgabe dieses Amtsblattes im Rathaus der Gemeinde
Westoverledingen, Bahnhofstraße 18, 26810 Westo-
verledingen, Bauamt, während der Dienststunden zu
jedermanns Einsicht aus. Jedermann kann über deren
Inhalt Auskunft verlangen.

Es wird darauf hingewiesen, dass

1. eine Verletzung der in §214 Abs. 1 Satz 1 bis 3
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2. eine Verletzung der Vorschriften unter der Berück-
sichtigung des §214 Abs. 2 BauGB über das Ver-
hältnis der Bauleitpläne sowie

3. ein Mangel des Abwägungsvorganges nach §214
Abs. 3 Satz 2 BauGB gemäß §215 Abs. 1 BauGB

dann unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb von 1
Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber
der Gemeinde Westoverledingen geltend gemacht
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften oder den Mangel der
Abwägung begründen soll, ist darzulegen.

Auf die Vorschriften des §44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie
Abs. 4 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädi-
gungsansprüche, deren Leistung schriftlich beim Ent-
schädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des §44
Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungs-
ansprüchen wird hingewiesen.

Westoverledingen, den 28.07.2022

Gemeinde Westoverledingen
Der Bürgermeister

Theo Douwes
__________________________________________

Bauleitplanung der Gemeinde Westoverledingen;
16. Änderung des Flächennutzungsplanes „Grenz-
weg/ Schäferstraße/ Imkerstraße“ in der Ortschaft

Großwolde

Der Landkreis Leer hat die vom Rat der Gemeinde
Westoverledingen am 31.03.2022 festgestellte 16. Än-
derung des Flächennutzungsplanes mit Verfügung vom
14.07.2022 (Aktenzeichen: III/61.2.6 – 0290/20 - ju)
gemäß § 6 Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt.

Der Geltungsbereich der 16. Änderung des Flächennut-
zungsplanes ist im folgenden Kartenausschnitt kennt-
lich gemacht:
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Mit dieser Bekanntmachung wird die 16. Änderung des
Flächennutzungsplanes wirksam.
Der Bauleitplan mit Begründung einschließlich Um-
weltbericht sowie die zusammenfassende Erklärung
gemäß § 10 Abs. 4 BauGB liegen vom Tage der Ausgabe
dieses Amtsblattes im Rathaus der Gemeinde Westo-
verledingen, Bahnhofstraße 18, 26810 Westoverledin-
gen, Bauamt, während der Dienststunden zu jeder-
manns Einsicht aus. Jedermann kann über deren Inhalt
Auskunft verlangen.

Es wird darauf hingewiesen, dass

1. eine Verletzung der in §214 Abs. 1 Satz 1 bis
3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften,

2. eine Verletzung der Vorschriften unter der
Berücksichtigung des §214 Abs. 2 BauGB über
das Verhältnis der Bauleitpläne sowie

3. ein Mangel des Abwägungsvorganges nach
§214 Abs. 3 Satz 2 BauGB gemäß §215 Abs. 1
BauGB dann unbeachtlich ist, wenn sie nicht
innerhalb von 1 Jahr seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde
Westoverledingen geltend gemacht worden
sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften oder den
Mangel der Abwägung begründen soll, ist
darzulegen.

Auf die Vorschriften des §44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB
über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche,
deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflich-
tigen zu beantragen ist, und des §44 Abs. 4 BauGB über
das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird
hingewiesen.

Westoverledingen, den 28.07.2022

Gemeinde Westoverledingen
Der Bürgermeister

Theo Douwes
__________________________________________

Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Westo-
verledingen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Westo-
verledingen in der Sitzung am 13.07.2022 folgende
Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung
wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von
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0,00 Euro um 420.000 Euro erhöht und damit auf
420.000 Euro neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem
Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird
nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die Wertgrenzen werden nicht verändert.

Westoverledingen, den 21.07.2022

Gemeinde Westoverledingen
Rolf Hüser

Erster Gemeinderat
Bürgermeister i.V.
_______________

2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

2.1 Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht.

2.2 Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche
Genehmigung sind durch den Landkreis Leer -
Kommunalaufsicht- am 02.08.2022 unter
dem Aktenzeichen – 30 – Az.: 15.46-044.008
- erteilt worden.

2.3 Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 115
Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 16.08.2022 bis
zum 24.08.2022 im Rathaus der Gemeinde
Westoverledingen, Zimmer 22, Bahnhofstr.
18, 26810 Westoverledingen zur Einsicht-
nahme öffentlich aus.

Es wird um telefonische Terminabsprache un-
ter der Tel.-Nr. 04955/933-277 gebeten.

Westoverledingen, den 03.08.2022

Gemeinde Westoverledingen
Rolf Hüser

Erster Gemeinderat
Bürgermeister i.V.

__________________________________________

Bauleitplanung der Samtgemeinde Jümme; 61. Än-
derung des Flächennutzungsplanes

Der Landkreis Leer hat die vom Rat der Samtgemeinde
Jümme am 31.05.2022 beschlossene 61. Änderung

des Flächennutzungsplanes mit Verfügung vom
22.07.2022 AZ.:III//61.2.6-2092/19-ju gemäß § 6 des
Baugesetzbuches genehmigt.

Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß §
6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekanntgemacht.

Die 61. Flächennutzungsplanänderung beinhaltet die
Darstellung einer Sondergebietsfläche mit der Zweck-
bestimmung „Tier Reha mit Wohnen und Ferienwoh-
nen“ sowie ein Wohnbaufläche in Filsum im Bereich
des „Hankenhofes“ am Burgweg

Der räumliche Geltungsbereich und die Lage des Ände-
rungsbereiches im Samtgemeindegebiet sind im nach-
folgenden Kartenausschnitt dargestellt:

Mit dieser Bekanntmachung wird die 61. Änderung des
Flächennutzungsplanes gemäß § 6 Abs. 5 BauGB
rechtswirksam.

Die genehmigte 61. Änderung des Flächennutzungs-
planes mit Begründung einschließlich Umweltbericht
sowie die zusammenfassende Erklärung gemäß § 6 Abs.
5 Satz 2 liegt vom Tage der Ausgabe dieses Amtsblattes
während der Dienststunden im Rathaus der Samtge-
meinde Jümme, Rathausring 8-12, 26849 Filsum, Zim-
mer 30, zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der
in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften, eine Verletzung der Vor-
schriften unter der Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
und 2a BauGB über das Verhältnis des Bebauungspla-
nes und des Flächennutzungsplanes sowie ein Mangel
des Abwägungsvorganges nach § 214 Abs. 3 Satz 2
BauGB gemäß § 215 Abs. 1 BauGB dann unbeachtlich
ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Samtge-
meinde Jümme geltend gemacht worden ist. Der Sach-
verhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften oder den Mangel der Abwägung begrün-
den soll, ist darzulegen.
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Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB
über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche,
deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflich-
tigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB
über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen
wird hingewiesen.

Filsum, den 29.07.2022

Samtgemeinde Jümme
Der Samtgemeindebürgermeister

Busboom
__________________________________________

Bekanntmachung vom 22. Juni 2022 über die 2.
Änderung der Friedhofsgebührenordnung vom 27.

November 2007 der Ev.-ref. Kirchengemeinde
Hatzum

Der Kirchenrat der Evangelisch-reformierten Kirchen-
gemeinde Hatzum hat am 22. Juni 2022 unter Beach-
tung kirchlicher und staatlicher Bestimmungen für den
kirchlichen Friedhof der Evangelisch-reformierten Kir-
chengemeinde Hatzum folgende Änderung der Fried-
hofsgebührenordnung beschlossen:

„§ 4 – Gebührentarif – wird wie folgt geändert:

I. Grabgebühren

1) Reihenurnengrab im Rasengräberfeld:
(30 Jahre Ruhezeit)            1.140,00 €

Reihensarggrab im Rasengräberfeld:
(30 Jahre Ruhezeit)            1.310,00 €

2) Wahlgrab:
(30 Jahre Nutzungszeit) 360,00 €

Bei Wahlgrabanlagen mit mehreren Grabstätten ist ein
entsprechend Vielfaches dieser Gebühr zu entrichten.

Diese Gebühren sind sowohl beim erstmaligen Erwerb
als auch beim Wiedererwerb zu entrichten. In den Fäl-
len des § 10 Abs. 3 Sätze 2 und 3 und Abs. 4 der Fried-
hofsordnung ist der Jahresbetrag mit der Zahl der Jahre
zu multiplizieren, für die eine Verlängerung des Nut-
zungsrechts beantragt wurde oder die bis zum Ablauf
der Ruhezeit nötig sind.

II. Friedhofsunterhaltungsgebühren

(1) Vom 1.1.2023 an wird eine Friedhofsunter-
haltungsgebühr zur Finanzierung der Kosten
für Personal- und Verwaltungskosten, Unter-
haltungskosten der Wege und Außenanlagen,
Kosten für Strom, Wasser und Abfallbeseiti-
gung erhoben. Sie beträgt jährlich für alle
Grabstätten

25,00 € pro Grabstelle.

(2) Die Gebühr wird jährlich erhoben. Sie ist bei
Neuerwerb für das laufende Jahr im Voraus zu
entrichten, im Übrigen zwei Monate nach
Zahlungsaufforderung, die schriftlich oder
durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen
kann.

(3) Berechnet wird die bei Beginn des Erhebungs-
zeitraumes geltende Gebühr. Das erste Jahr
wird voll, das Jahr in dem die Nutzungszeit
ausläuft, nicht berechnet.

III. Sonstige Gebühren/Leistungen

a) Gebühr für die Benutzung
des Aufbahrungsraumes   58,00 €

b) Gebühr für die Benutzung des
Gemeindehauses für die Einsargung   58,00 €

c) Gebühr für die Benutzung des
Gemeindehauses für die Beerdigung   87,00 €

Für zusätzliche Leistungen, die im Gebührentarif nicht
vorgesehen sind, setzt der Kirchenrat die zu entrich-
tende Vergütung von Fall zu Fall nach dem tatsächli-
chen Aufwand fest.“

Die Änderung der Friedhofsgebührenordnung ist am
12. Juli 2022 kirchenaufsichtlich genehmigt worden.

Hatzum, den 22.06.2022

Ev.-ref. Kirchengemeinde Hatzum
Der Kirchenrat

__________________________________________

Herausgeber: Landkreis Leer, Der Landrat, Bergmann-
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www.landkreis-leer.de, Rubrik „Politik und Verwaltung“


